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Am 23. August 2011 hat die Competition Commission (britische
Wettbewerbsbehörde - CC) ihren vorläufigen Ergebnisbericht über die
Wettbewerbssituation bei der Filmvermarktung in britischen Pay-TV-Sektor
veröffentlicht.

In ihrem Bericht stellt die CC fest, dass die Dominanz von BSkyB im Bereich der
Pay-TV-Filmrechte den Wettbewerb zwischen den Pay-TV-Anbietern einschränkt.
Diese Beschränkung führe zu höheren Preisen und geringerer Auswahl zu Lasten
der Abonnenten.

Ein wesentlicher Aspekt für diese Einschätzung der Behörde ist, dass BSkyB
aufgrund langjähriger exklusiver Vereinbarungen mit den sechs größten
Hollywood-Studios sowohl beim Einkauf von Filmen, als auch bei deren Pay-TV-
Erstverwertung über eine marktbeherrschende Position verfügt, die das Entstehen
eines wirksamen Wettbewerbs verhindert. Das Angebot möglichst aktueller
Hollywood-Filme mache BSkyB für eine sehr große Abonnentenzahl - den
Untersuchungen zufolge etwa doppelt so viele, wie die anderen Anbieter
zusammen - attraktiv, was wiederum BSkyBs wirtschaftliche Verhandlungsposition
beim Erwerb der Filmrechte im Vergleich zu potentiellen Mitbewerbern stärke.

Darüber hinaus verlange BSkyB von anderen Pay-TV-Anbietern für die Weitergabe
seiner Filmrechte überhöhte Preise, die etwaige Konkurrenzangebote
wirtschaftlich unrentabel machten.

Als mögliche Abhilfemaßnahmen schlägt die CC unter anderem vor, die Anzahl
der großen Hollywood-Studios, von welchen BSkyB Exklusivrechte zur Pay-TV-
Erstverwertung von Filmen erwirbt, beziehungsweise die Ausgestaltung derartiger
Erstverwertungsrechte (betreffend etwa deren Reichweite) zu beschränken
und/oder BSkyB - mit Blick auf Konkurrenzangebote - Auflagen bezüglich Preis-
und Angebotsgestaltung zu machen.

Interessierte Kreise haben nun bis Mitte September Gelegenheit, zu den
Untersuchungsergebnissen und vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen Stellung zu
nehmen. Der endgültige Untersuchungsbericht soll spätestens Anfang August
2012 vorliegen.
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BSkyB kritisierte Berichten zufolge, dass es die CC versäumt habe, Online-
Filmanbieter wie Netflix und Lovefilm in das Prüfverfahren einzubeziehen.

Bereits 2010 hatte die britische Regulierungsbehörde Ofcom gegenüber BSkyB
Maßnahmen bezüglich Preisgestaltung und Vermarktung der Premium-
Sportkanäle des Senders ergriffen (siehe IRIS 2010-5/26).

CC’s report findings, 23 August 2011

http://www.competition-
commission.org.uk/inquiries/ref2010/movies_on_pay_tv/provisional_findings_report.
htm

Untersuchungsergebnisse der CC, 23. August 2011
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